
 

 

 

 

 

Auszahlung der Spesen für Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen 
 

Stand 11. Februar 2026 – Version 1.1 

 
Grundsätze: 
 Die Spesen-Auszahlung durch den BFV erfolgt ab dem 8. August 2025 ausschließlich für im DFBnet 

angesetzte Meisterschaftsspiele. Bei allen anderen Spielen, wie z. B. Pokalspielen, 
Freundschaftsspielen, Turnieren usw. erfolgt die Auszahlung der Spesen wie bisher in bar vor Ort. 

 Spesen gibt es nur für Spiele, bei denen der ausgebildete Schiedsrichter bzw. die ausgebildete 
Schiedsrichterin vom Ansetzer bzw. der Ansetzerin offiziell im DFBnet angesetzt wurde, unabhängig 
davon, ob als Schiedsrichter, Schiedsrichterin, neutraler Schiedsrichter-Assistent oder neutrale 
Schiedsrichter-Assistentin. Das kann auch im Nachhinein geschehen. 

 Jeder Schiedsrichter, jede Schiedsrichterin und jeder Schiedsrichter-Assistent, bzw. jede Schiedsrichter-
Assistentin muss im Nachgang des Spieles die Anwesenheit beim Spiel und damit den „Wunsch“ auf 
Auszahlung der Spesen im DFBnet bestätigen. Dies geschieht unabhängig von der Freigabe des 
Spielberichtes. 

 Die o.g. Erfassung der Anwesenheit ist erst dann möglich, wenn das geleitete Spiel ein Ergebnis hat, 
d. h., dass der Spielbericht vom Schiedsrichter bzw. der Schiedsrichterin mit einem Ergebnis 
freigegeben sein muss. 

 Der Spesensatz, der im DFBnet hinterlegt wird, setzt sich aus den eigentlichen Spesen und dem 
Fahrgeld zusammen. Es werden in einer Summe Spesen und Fahrgeld angegeben. 

 Mit der Freigabe wird die Richtigkeit der angegebenen bzw. korrigierten Spesenhöhe selbst 
verantwortet. Falsche Angaben können Konsequenzen nach sich ziehen. 

 Die Überweisung der Spesen erfolgt jeweils Dienstags. Damit die Spesen ausgezahlt werden können, 
ist eine Erfassung bis Montag 12:00 Uhr notwendig. Später, aber bis zum jeweils kommenden Montag 
erfasste Spesen werden in der nächsten Woche überwiesen. Spesen, die erst 14 oder mehr Tage nach 
dem Spiel erfasst werden, werden einmal zum nächsten Quartalsende überwiesen. 

 
Hinweis: Die in dieser Anleitung abgebildeten Screenshots sind mit fiktiven, fehlenden oder falschen 
Daten befüllt und dienen lediglich Darstellungszwecken. 
 
 
1. Erfassen der Bankverbindung 
 
Damit die Spesen überwiesen werden können, muss im DFBnet eine Bankverbindung hinterlegt werden. 
Dazu wählt man nach der Anmeldung im DFBnet „Mein Benutzerkonto“  
 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 
Das Untermenü öffnet sich und in der Mitte des Bildschirms erscheinen parallel dazu die „Persönlichen 
Angaben“, „Adress- und Kontaktdaten...“, sowie die „Bankverbindung“, die beim ersten Aufruf leer ist: 
 

 
 
Um die aktuelle Bankverbindung zu hinterlegen, muss man auf den Button „Bearbeiten“ klicken. Man 
wird aus Sicherheitsgründen aufgefordert, das DFBnet-Passwort noch einmal einzugeben… 
 

 
 

…und gelangt nach dem Klick auf „Bestätigen“ zu den Eingabefeldern für Kontoinhaber und IBAN 
 



 

 

 

 

 

 
Anschließend muss die Bankverbindung noch mit dem „Speichern“-Button bestätigt werden. Ob diese 
erfolgreich übernommen wurde, erkennt man daran, dass diese nunmehr in der Übersicht auftaucht. 
 

 
 
Damit ist die Bankverbindung erfolgreich hinterlegt. Das Vorgehen bei einer Änderung der 
Bankverbindung ist identisch mit dem o.g. Prozess. 
 
 
2. Bestätigung der Anwesenheit und der Spesensätze 
 
Für jedes offiziell angesetzte Spiel, welches vom Schiedsrichter bzw. der Schiedsrichterin geleitet wurde, 
müssen zusätzlich zu einer Freigabe des Spielberichtes die Anwesenheit bei diesem Spiel und die 
Spesensätze bestätigt werden. Dieses gilt auch aus dem Grund, dass Schiedsrichter-Assistenten und 
Schiedsrichter-Assistentinnen den Spielbericht nicht freigeben, aber dennoch einen Anspruch auf Spesen 
haben. 
 
Die Bestätigung erfolgt dabei wie folgt: 
Im DFBnet im Menüpunkt „Schiriansetzung“ / „Eigene Daten“…  

 



 

 

 

 

 

 
 

…auswählen. Hierdurch öffnet sich eine neue Seite (neuer Tab) namens „Meine Spiele“. Es erscheint eine 
Liste der Spiele. Hier muss ggf. noch der Datumsbereich angepasst werden, damit ältere Spiele 
erscheinen. 
 

 
 
 

Anschließend auf den Button „Spesen erfassen“ klicken, um zur Abrechnung zu gelangen. 
 

 
 
Man gelangt nun auf die folgende Seite: 
 



 

 

 

 

 

 
 
Hier sind in der Regel keine weiteren Angaben zu machen. Der Betrag, der sich aus den eigentlichen 
Spesen und dem Fahrgeld zusammensetzt, ist hinterlegt und kann nicht geändert werden. Die Angaben 
zu den Fahrtkosten sind für den Berliner Fußball-Verband nicht relevant, da diese beim BFV nicht über die 
km-Angabe, sondern über eine Pauschale erfolgt. Selbst, wenn hier Dinge eingetragen wurden (was nicht 
erforderlich ist und daher nicht erfolgen sollte), werden diese im weiteren Verlauf nicht berücksichtigt. 
 
Es reicht hier also völlig aus, ohne weitere Eingaben einfach den Button „Speichern“ zu drücken. Mit dem 
Drücken wird bestätigt, dass man vor Ort gewesen ist und das Spiel geleitet, bzw. als Assistent oder 
Assistentin tätig war. 
 
Nach dem Drücken des „Speichern“-Buttons gelangt man automatisch auf die vorherige Seite zurück. 
Durch die Anzeige des Status „Spesen erfasst“ sieht man, dass alle erforderlichen Schritte gemacht 
wurden und das Geld durch den BFV ausgezahlt werden kann. Es sind keine weiteren Schritte notwendig. 
 



 

 

 

 

 

 
 
 
3. Vorgehen bei notwendiger Anpassung der Spesenhöhe 
3.1 Witterungsbedingte Anpassung 

 
Kommt es aufgrund schlechter Witterung zur Notwendigkeit von Platzbesichtigungen 
(ansetzungspflichtiger Bereich gemäß Spielordnung - Pflichtspiele von der 11er Herren Berlin-Liga bis zur 
untersten Spielklasse, 11er Frauen Berlin- und Landesliga), so hat das Auswirkungen auf die Spesen und 
ist entsprechend zu erfassen. Hierfür gibt es in der Spesenerfassung den Bereich „Sonstige Kosten“. 
 

 
 
Kann das Spiel nach erfolgter Platzbesichtigung durchgeführt werden, so sind für die Platzbesichtigung 
zusätzlich 50% des Spesensatzes zu erfassen.  
 

 
 
Kann das Spiel nach erfolgter Platzbesichtigung nicht durchgeführt werden, so sind die Spesen um 50% 
zu kürzen.  
 

 
 
Bitte beachten: In der Gesamtansicht der Spesen ist immer die Fahrtkostenpauschale inkludiert. Diese 
muss bei der Bildung des anteiligen Spesensatzes zuvor abgezogen werden. 
 
3.2 Koppelspiele 

Bei Koppelspielen wird der Fahrgeldersatz nur einmal gewährt. Die Spesenabrechnung der zweiten 
Partie ist entsprechend um den pauschalen Fahrgeldersatz zu reduzieren. 
 



 

 

 

 

 

  
 

3.3 Nicht angesetzte Ersatz-Schiedsrichter*innen 

Nicht angesetzte Ersatz-Schiedsrichter*innen erhalten keinen Fahrgeldersatz. Die Spesenabrechnung ist 
demnach um den Fahrgeldersatz zu kürzen. 
 

 
 
3.4 Spiele aus 2025 

Bei der Abrechnung von geleiteten Spielen aus 2025 im Jahr 2026 sind die Spesen auf die im Jahr 2025 
gültigen Spesensätze anzupassen, da in der Abrechnung bereits die ab dem Jahr 2026 gültigen 
Spesensätze ausgewiesen werden. Zusätzlich ist der veränderte Fahrgeldersatz ebenfalls zu beachten 
und in die Anpassung mit aufzunehmen. 
 
4. Fragen 
 

Bei Fragen zum o.g. Procedere, können sich Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen an folgende 
Mitarbeitende wenden: 
 
Bei Fragen zum Vorgehen im DFBnet („An welcher Stelle sind welche Schritte zu welchem Zeitpunkt 
notwendig usw.?“) sind die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus dem Team Spielbetrieb die richtigen 
Ansprechpartner, die unter schiedsrichter@berlinerfv.de, bzw. 030 896 994-120 erreicht werden können. 
 
Bei Fragen, die den finanziellen Bereich („Mein Geld ist nicht eingegangen“, „meine Bankverbindung war 
falsch hinterlegt“ usw.) betreffen, ist Sascha Komischke der richtige Ansprechpartner, der unter 
sascha.komischke@berlinerfv.de, bzw. 030 896 994-133 erreicht werden kann. 
 
Für allgemein Fragen stehen die SR-Ansetzer und SR-Ansetzerinnen gerne zur Verfügung. 
 


